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Niederschrift 

zur 16. Sitzung 
 des Ausschusses für Stadtentwicklung 

am 11.02.2016 

um 17:00 Uhr im Ratssaal 

 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

I. Öffentlich 
 
 1     Einwohnerfragestunde 
 
 1.1     Vereidigung eines sachkundigen Bürgers 
 
 2   05 - 16 0636/2016 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33/1 - Kaserne -; 

hier: 1) Bericht zu den durchgeführten Beteiligungen der Öffent- 
            lichkeit und der Behörden 
        2) Städtebaulicher Vertrag 
        3) Satzungsbeschluss 

 
 3   05 - 16 0637/2016 68. Änderung des Flächennutzungsplanes; 

hier: 1) Bericht zu den durchgeführten Beteiligungen der Öffent- 
            lichkeit und der Behörden 
        2) Feststellungsbeschluss 

 
 4     Mitteilungen und Anfragen 
 
 4.1     Straßenausbau Im Polderbusch/Heideweg; 

hier: Anfrage von Mitglied Spiertz 
 
 4.2     Straßenausbau Im Polderbusch/Heideweg; 

hier: Anfrage von Mitglied Spiertz 
 
 4.3     Bergstraße - Stolperstelle; 

hier: Anfrage von Mitglied Gerritschen 
 
 5     Einwohnerfragestunde 
 
 
 
Anwesend sind: 

Vorsitzender 

Herr Albert Jansen  

Die Mitglieder 

Herr Dieter Baars  
Herr Gerd-Wilhelm Bartels (als Vertreter für Mitglied Tepaß) 
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Herr Johannes ten Brink  
Herr Botho Brouwer  
Herr Ludger Gerritschen  
Herr Thomas Glittenberg (als Vertreter für Mitglied Wehren) 
Herr Herbert Kaiser  
Herr Daniel Klösters  
Frau Irmgard Kulka (als Vertreterin für Mitglied Sloot) 
Herr Hans-Guido Langer  
Herr Maik Leypoldt  
Herr Wilhelm Lindemann  
Herr Harald Peschel  
Herr Kurt Reintjes  
Herr Bernd Schoppmann  
Herr Joachim Sigmund  
Herr Andre Spiertz  
Herr Werner Stevens  
Herr Michael Weikamp  

Bürgermeister 

Herr Peter Hinze  

Von der Verwaltung 

Erster Beigeordneter Dr. Stefan Wachs  
Herr Arnfried Barfuß  
Herr Jens Bartel  
Frau Nicole Bartsch  
Herr Frank Holtwick  
Herr Jochen Kemkes  
Frau Andrea Reinartz  
Herr Tim Terhorst  
Herr Wilfried van Endern  
Frau Janita Volkers  

Schriftführerin 

Frau Nicole Hoffmann  

Gäste 

Herr Schramme  
 
 
 
 
Vorsitzender Jansen eröffnet um 17.00 Uhr die öffentliche Sitzung und begrüßt die anwe-
senden Ausschussmitglieder, die Vertreter der Verwaltung, die Presse und Herrn Schramme. 
Er stellt fest, dass die Tagesordnung frist- und formgerecht zugestellt wurde. 
 
 

I. Öffentlich 
 
1. Einwohnerfragestunde 
  

Es gibt keine Fragen bzw. Aufrufe aus dem Zuhörerraum.  
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1.1. Vereidigung eines sachkundigen Bürgers 
  

Herr Thomas Glittenberg wird mit dem nachfolgenden Wortlaut zum stellvertre-
tenden sachkundigen Bürger gewählt: 
 
„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können 
wahr nehmen, das Grundgesetz, die Verfassung und die Gesetze beachten und 
meine Pflichten zum Wohle der Stadt Emmerich am Rhein erfüllen werde.“ 
 
Herr Glittenberg nimmt die Wahl an. 
  

 
 
 
2. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33/1 - Kaserne -; 

hier: 1) Bericht zu den durchgeführten Beteiligungen der Öffentlichkeit und  
             der Behörden 
         2) Städtebaulicher Vertrag 
         3) Satzungsbeschluss 
Vorlage: 05 - 16 0636/2016 

  
Die TOP’s werden gemeinsam beraten; die Abstimmung erfolgt getrennt. 
 
Herr Kemkes führt aus, dass im Jahre 2008 mit der Entwicklung der Rahmenpla-
nung zur Kaserne begonnen wurde und der Rat das Konzept beschlossen hat, 
auf dessen Basis dann die Umsetzung angegangen wurde. Das Grundstück wur-
de an den heutigen Eigentümer verkauft. Der neue Eigentümer hat daraufhin 
Planungen in enger Abstimmung mit der Verwaltung erarbeitet, die dazu geführt 
haben, dass die seinerzeit beschlossene Rahmenplanung in 2014 modifiziert 
wurde.  Dies war Basis, den Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanver-
fahren und gleichzeitig die erforderliche Einleitung des Flächennutzungsplanän-
derungsverfahrens zu fassen. Die Bürger- und Trägerbeteiligung wurde durchge-
führt und die dort zusammengetragenen Bedenken und Anregungen sind in den 
Offenlagebeschluss eingeflossen. Das Ergebnis der Offenlage ist umfangreich in 
der Vorlage dargestellt. Zu den Inhalten des Bebauungsplanes und den wesentli-
chen Bedenken und Anregungen wird Herr Schramme nunmehr im Nachgang 
genauer drauf eingehen. 
Weitere wichtige Punkte in diesem Verfahren sind die städtebaulichen Verträge 
und der Erschließungsvertrag. Hierbei haben umfangreiche Verhandlungen mit 
dem Vorhabenträger über einen langen Zeitraum stattgefunden. 
Er bedankt sich bei seinen Mitarbeitern für ihren geleisteten Einsatz  und für die 
sehr umfangreiche Erledigung der nicht alltäglichen Aufgaben in diesem Projekt. 
Die Umsetzung der städtebaulichen Verträge und des Erschließungsvertrages 
bedürfen einer notariellen Beurkundung. Es ist beabsichtigt, dass diese bis zur 
Ratssitzung am 16.02.2016 ist.  
 
Nunmehr erläutert Herr Schramme den Flächennutzungsplan und den Bebau-
ungsplan detailliert anhand einer Power-Point-Präsentation (siehe Anlage). 
 
Nunmehr geht Herr Kemkes auf den Städtebaulichen Vertrag und den Erschlies-
sungsvertrag ein. Im städtebaulichen Vertrag ist in § 1 zum Thema „Einzelhandel“ 
eine Regelung vor dem Hintergrund getroffen, dass trotz des bestehenden Ein-
zelhandelskonzeptes die Grundlage dafür gesehen wurde, dass das Nahversor-
gungszentrum erforderlich ist. Der Nachweis dafür war schwierig, da die umlie-
gende Wohnbebauung nicht ausreichend genug ist, um an diesem Standort ein 
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Nahversorgungszentrum zu begründen. Allerdings hat man aufgrund der Tatsa-
chen und der Annahmen, die aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes her-
rühren (Entwicklung Wohngebiet, Gesundheitswohnpark, gewerbliche Flächen), 
die Grundlage gesehen, ausnahmsweise einen Nahversorger außerhalb des Ver-
sorgungszentrums zuzulassen. Es wurden Fakten dafür geschaffen, wann mit 
dem Bauvorhaben des Nahversorgers begonnen werden kann. Es könnte mit den 
Bauarbeiten des Nahversorgers dann begonnen werden, wenn zumindest die 
Rohbauarbeiten des Gesundheitswohnparks abgeschlossen sind. Die Nutzungs-
aufnahme des Nahversorgers wird erst dann zulässig, wenn die Schlussabnahme 
des Gesundheitswohnparks und der Einrichtungen erfolgt ist. Gleichzeitig erfolgt 
eine grundbuchrechtliche Sicherung; diese soll im Wege der notariellen Beurkun-
dung mitbehandelt werden und es wird dafür Sorge getragen, dass die dingliche 
Sicherung im Grundbuch zeitgleich mit dem Satzungsbeschluss am 16.02.2016 
erfolgen soll. 
Die Regelungen in §§ 2 und 3 beinhalten die Sicherstellung der Übertragung der 
Wald- und Grünflächen, die zukünftig öffentlich werden. Die erforderlichen Über-
tragungsverträge werden zum Gegenstand der notariellen Beurkundung; diese 
Übertragungsverträge sind hinsichtlich der Flurstücksbezeichnungen noch nicht 
abschließend. Sobald die Flurstücksbezeichnungen feststehen, werden die Über-
tragungsverträge ebenfalls notariell beglaubigt. Der § 4 regelt den externen 
Waldausgleich (alter Rheingolder). In § 5 werden die Ausgleichsmaßnahmen 
geregelt. Für die Ermittlung des erforderlichen Ausgleichs und Ersatzes hat der 
Vorhabenträger angeboten, einen Erwerb von Ökopunkten für eine Ausgleichs-
maßnahme vorzunehmen, die bereits getätigt worden ist. Eine Bestätigung des 
Kreises Kleve liegt darüber vor, dass die Maßnahme umgesetzt worden ist und 
das Ökokonto beim Kreis Kleve eingerichtet ist. In § 10 wird die Sicherheitsleis-
tung geregelt; es handelt sich um die Wiederherstellung der Grünflächen und 
dem Waldausgleich. Eine Woche vor Baubeginn müssen die entsprechenden 
Bankbürgschaften beigebracht werden.  
Nunmehr geht Herr Kemkes auf den Erschließungsvertrag ein. In § 1 sind die 
Fragen hinsichtlich der Erschließung allgemein geregelt. Im § 2 wird Art und Um-
fang der Erschließung geregelt;  hier bezieht man sich auf die Entwurfsplanung, 
die als Anlage E1 beigefügt ist. Der § 3 regelt die Beweissicherung. Der § 9 „Si-
cherheitsleistung“ hat die Besonderheit, dass dem Vorhabenträger die Sicher-
heitsleistung für jeden Bauabschnitt ermöglicht wird. Man kann von einer Entwick-
lung des Baugebietes über einen längeren Zeitraum (möglicherweise 10 Jahre) 
ausgehen, so dass man dem Vorhabenträger eine abschnittsweise Realisierung 
und somit eine entsprechende abschnittsweise Einforderung der Sicherheitsleis-
tung zugestanden hat. 
Sowohl der städtebauliche Vertrag als auch der Erschließungsvertrag sind notari-
ell beurkundungspflichtig. Die notarielle Beurkundung befindet sich in Vorberei-
tung und wird kurzfristig vorgenommen; ebenso die dingliche Sicherung hinsicht-
lich des Einzelhandels. Es ist davon auszugehen, dass bis zur Sitzung des Rates 
am 16.02.2016 die notarielle Beurkundung vollzogen wurde und somit der Sat-
zungsbeschluss erfolgen kann. 
 
Nunmehr eröffnet Vorsitzender Jansen die Diskussion. 
Mitglied ten Brink geht auf die Verkehrssituation im Kreuzungsbereich B 220/Am 
Busch ein. Auf seine Nachfrage hin erläutert Herr Schramme, dass nach Aussage 
von Seiten Straßen NRW ein Rückstau bis auf die Klever Straße erfolgt, wenn 
Verkehre von Norden kommend vorfahrtsberechtigt in Richtung Klever Straße 
fahren; das bedeutet, dass die Fahrzeuge von der Klever Straße kommend und in 
die Straße „Am Busch“ einbiegen wollen, warten müssen. Dafür gibt es verschie-
dene Lösungsmöglichkeiten. Zum einen an der bestehenden Regelung festhal-
ten, d. h. bei Rot vor der markierten Fläche im Kreuzungsbereich warten. Eine 
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weitere Lösung wäre, die Straße „Am Busch“ gänzlich zu sperren. Die letzte Lö-
sung wäre die Errichtung einer Ampelanlage, die mit der Lichtsignalanlage an der 
Klever Straße gekoppelt ist; bei dieser Lösung handelt es sich allerdings um die 
teuerste Lösung. Alle 3 Lösungsmöglichkeiten sind zielführend. Man muss aller-
dings auch hinzufügen, dass im Verkehrsgutachten von einer Verkettung der un-
günstigsten Umstände ausgegangen wird. Sicherlich ist ein Rückstau in der Form 
nicht gänzlich auszuschließen, aber nicht zu erwarten. Im Bebauungsplan muss 
sichergestellt werden, dass die Probleme, die durch die Bauleitplanung hervorge-
rufen werden, gelöst werden. Der Gutachter hat im Rahmen des Bebauungspla-
nes diese 3 Varianten geprüft. Auf Ebene des Bebauungsplanes wird kein Erfor-
dernis gesehen, an dem Knotenpunkt eine Änderung herbeizuführen. Für den 
Fall, dass die Problematik dennoch auftreten sollte, hat sich die Verwaltung über 
den städtebaulichen Vertrag bei dem Vorhabenträger dahin gehend abgesichert, 
dass erforderliche Maßnahmen durchgeführt werden und die Kosten vom Vorha-
benträger zu tragen sind. 
 
Mitglied Kaiser wirft ergänzend ein, dass nicht nur Fahrzeuge, die in die Straße 
„Am Busch“ wollen, sondern auch Fahrzeuge, die kurz danach auf den Parkplatz 
des Nahversorgers wollen, in den Kreuzungsbereich einbiegen und evtl. einen 
Rückstau verursachen. 
Herr Kemkes erklärt, dass es eine zusätzliche Abbiegespur auf den Parkplatz des 
Nahversorgers gibt. Er verweist auf die S. 31 der Vorlage. Falls die Notwendigkeit 
besteht, könnte auch eine sogenannte „unechte Einbahnstraße“ aus der Straße 
„Am Busch“ entstehen. Das würde bedeuten, dass Fahrzeuge vom Nollenburger 
Weg aus kommend nicht in die Straße „Am Busch“ einbiegen können, aber der 
vom Westen kommende Anlieger die Straße weiterhin befahren und auch wieder 
zurückfahren kann. Ferner kann das Gebiet weiterhin über die Ostermayerstraße 
erreicht werden. 
 
Mitglied Bartels teilt für seine Fraktion mit, dass die vorgestellte Planung für gut 
befunden wird. Er stellt die Frage an die Verwaltung, ob es bei diesem Projekt 
Risiken gibt, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht besprochen worden sind. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs führt aus, dass sich die Verwaltung mit bestem 
Mühen mit den Verträgen auseinandergesetzt hat. Aus Sicht der Verwaltung sind 
die all ihr bekannten möglichen Risiken abgesichert und vertraglich geregelt. 
 
Mitglied Bartels fragt die Verwaltung, wie hoch die bisherigen Planungskosten 
ausfallen, für die die Stadt Emmerich bereits in Vorleistung gegangen ist.  
Erster Beigeordneter Dr. Wachs erklärt, dass sicherlich die Arbeitsleistung der 
Mitarbeiter, die seit 2008 an diesem Projekt arbeiten, zu rechnen ist und parallel 
dazu die anwaltliche Beratung zu Fragen der Verträge, dem sich die Stadt Em-
merich am Rhein bedient. Hierbei handelt es sich um Grundkosten, die lt. Gesetz 
von der Stadt Emmerich am Rhein nicht übertragen werden können. 
Mitglied Bartels regt an, die lt. Erschließungsvertrag zu übernehmenden Flächen 
erst nach Fertigstellung von 2/3 der Gesamtmaßnahme der Erschließung von der 
Stadt Emmerich am Rhein übernommen werden. 
Herr Kemkes erklärt, dass die Realisierung des Projektes in Abschnitten erfolgt 
und auch dementsprechend eine Abnahme durchgeführt wird. Mit der Abnahme 
würden diese Flächen ins Eigentum der Stadt Emmerich übergehen. 
Ferner teilt Mitglied Bartels für seine Partei mit, dass es ihrer Meinung nach nicht 
sinnvoll ist, die Sicherheitsleistung abschnittsweise einzufordern. Sie strebt eine 
Sicherheitsleistung für die Gesamtmaßnahme an.  
Erster Beigeordneter Dr. Wachs erklärt nochmals, dass nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass das Plangebiet innerhalb der nächsten 3 Jahre bebaut sein 
wird. Man wird sich mit einem längeren Zeitraum befassen müssen. Aufgrund 
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dessen ist es nach Auffassung der Verwaltung für einen Investor nicht zumutbar, 
diese Summen zu erbringen. Die Frage der Sicherung basiert auf der abschnitts-
weisen Erschließung. Der Verwaltung ist es ganz wichtig, dass eine sinnvolle 
Erschließung im Gebiet stattfindet und das Gebiet kontinuierlich volllaufen kann. 
Die Frage der Sicherung ist durch die abschnittsweise Realisierung sichergestellt. 
Für jeden der Abschnitte hat der Investor entsprechende Sicherheitsleistungen zu 
erbringen. 
 
Auf Nachfrage von Mitglied Bartels teilt Herr Schramme mit, dass bis zum 
31.03.2016 der Bauantrag zur Errichtung des Gesundheitswohnparks eingereicht 
werden soll. Bis April/Mai 2016 sollen die Bauanträge für das Mischgebiet einge-
hen. Der Vorhabenträger wartet somit auf den Satzungsbeschluss. Die Inbetrieb-
nahme für den Gesundheitswohnpark wird für das 3. Quartal 2017 erwartet; die 
reine Bauzeit für dieses Bauvorhaben beträgt 12-14 Monate. 
 
Auf Nachfrage von Mitglied Kaiser hinsichtlich der richtigen Begrifflichkeit antwor-
tet Herr Schramme, dass im Bebauungsplan „Wohnen mit Pferd“ festgesetzt wird 
und nicht „Wohnen und Reiten“. Die eigentliche Reitsportnutzung erfolgt im Be-
reich mit der Bezeichnung S1. 
 
Mitglied Kaiser spricht den 10 m breiten Grünstreifen entlang der B 220 an. Er 
sieht es nicht als ökologisch wertvoll an, wenn dieser nur mit Bäumen bepflanzt 
wird. 
 
Mitglied Lindemann fragt, dass lt. Planung im Süden Flächen für Nahversorger 
vorgesehen sind. Darüber befindet sich ein Gewerbegebiet. Er fragt nach, ob in 
diesem Gewerbegebiet auch Ansiedlungen anderer Art, wie z. B. „Dänisches Bet-
tenlager“, „Fressnapf“, Autohaus etc., möglich sind. 
Herr Kemkes antwortet, dass in allen Gewerbegebieten Festsetzungen dergestalt 
existieren, dass Einzelhandel generell ausgeschlossen ist. 
 
Mitglied Bartels fragt nach, ob eine andere Nutzung im Bereich des Nahversor-
gers möglich ist. 
Herr Kemkes führt an, dass der Nutzungskatalog in dem Sondergebiet abschlie-
ßend geregelt ist; keine andere Nutzung. 
Mitglied Bartels zieht somit das Fazit, dass ein Nahversorger mit 800 qm Ver-
kaufsfläche geplant ist und nichts Weiteres. Auch wenn sich kein Investor für den 
Nahversorger findet, ist eine andere Nutzung nicht möglich.  
 
Auf Nachfrage von Mitglied ten Brink antwortet Herr Kemkes, dass die Verkaufs-
fläche für den Nahversorger auf maximal 800 qm Verkaufsfläche begrenzt ist. 
Auf weitere Nachfrage teilt Herr Kemkes mit, dass die bisherigen öffentlichen 
Grünflächen durch entsprechende Übertragungsverträge in das Eigentum der 
Stadt Emmerich am Rhein übergehen. Bei den privaten Grünflächen ist davon 
auszugehen, dass die private Grünfläche jeweils den angrenzenden Grundstü-
cken zugeschlagen wird. Diesbezüglich wird eine Baulastsicherung erforderlich, 
dass die betreffende Fläche mit entsprechender Bepflanzung anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten ist. 
 
Mitglied ten Brink geht auf die Grünflächen parallel zur B 220, parallel zur Oster-
mayerstraße und den Waldbereich ein und hofft, dass diese Flächen in das Ei-
gentum der Stadt Emmerich am Rhein übergehen werden. 
Herr Schramme führt aus, dass es sich bei der Fläche parallel an der B 220 um 
eine private Fläche handelt; diese Fläche geht ins Eigentum des Gewerbetrei-
benden über. Diese Fläche ist somit nicht öffentlich, wird aber grundbuchrechtlich 
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und per Baulast gesichert. Eine weitere private Grünfläche im Bereich am Busch 
ist als Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern festgesetzt und wird eben-
falls grundbuchrechtlich gesichert. Alle anderen Grünflächen im Plangebiet sind 
öffentliche Grünflächen, mit Ausnahme der Waldfläche in der Mitte, die vom Be-
treiber des Gesundheitswohnparks mitübernommen wird. Die Fußwegeverbin-
dung in diesem Bereich ist nicht inbegriffen. Die große Grünfläche zwischen 
Wohnbebauung und Kasernenzentrum ist eine öffentliche Grünfläche. 
 
Herr Kemkes teilt auf Nachfrage von Mitglied ten Brink mit, dass die Entwässe-
rung komplett erneuert wird. Zukünftig wird die Entwässerung in den öffentlichen 
Verkehrsflächen liegen. Erster Beigeordneter Dr. Wachs führt weitergehend aus, 
dass zukünftig die Zuflussmengen aus dem Kasernengebiet auf ein bestimmtes 
Maß zu drosseln sind. 
 
Mitglied Lindemann geht auf die Verkehrsführung ein. Auf dem Gnadenthalweg 
sind zukünftig nur noch Fahrräder und Fußgänger zugelassen. Der KFZ-Verkehr 
soll dann über den Kreuzungsbereich Ostermayerstraße/Borgheeser Weg laufen. 
Herr Holtwick führt aus, dass der Ausbau des Kreuzungsbereiches Ostermayer-
straße/Borgheeser Weg in der Planung berücksichtigt wurde, so dass auch Last-
züge um die Kurve fahren können. Auf dem Gnadenthalweg besteht auch derzeit 
schon LKW-Verbot. 
 
Mitglied Bartels fragt nach, ob eine Änderung des Einzelhandelskonzeptes, so-
fern der Rat es beschließen würde, auch Gültigkeit für das Gelände der Kaserne 
hätte.  
Erster Beigeordneter Dr. Wachs führt aus, dass eine Änderung des Einzelhan-
delskonzeptes für die ganze Stadt gelten würde, somit auch für das Gelände der 
Kaserne. Sollten Erweiterungen möglich gemacht werden, müsste dementspre-
chend auch der Bebauungsplan geändert werden. 
Mitglied Bartels führt an, dass bereits des öfteren ein größeres Möbelhaus Inte-
resse bekundet habe, sich evtl. in dem Bereich ansiedeln zu wollen. Der Wirt-
schaftsförderer der Stadt Emmerich am Rhein hatte wohl signalisiert, dass man in 
entsprechenden Verhandlungen stehe. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs erklärt, dass eine solche Ansiedlung derzeit nicht 
möglich ist. Um eine solche Ansiedlung realisieren zu können ist eine Änderung 
des Einzelhandelskonzeptes und eine Änderung des Bebauungsplanes erforder-
lich. 
 
Mitglied Lindemann teilt für die SPD-Fraktion mit, dass durch diese Planung der 
Bereich Ober-Hüthum und das neu zu bebauende Gelände miteinander verbun-
den werden. Seine Fraktion bedankt sich für die umfangreiche Vorlage. Sie 
stimmt der Verwaltungsvorlage zu und er stellt den Antrag, nach Vorlage zu be-
schließen. 
 
Mitglied Bartels teilt für die BGE-Fraktion mit, dass man zwar kleine Bedenken 
und Anregungen hat, man aber dem Projekt positiv gegenüber steht. Seine Frak-
tion wird bei der Abstimmung eine wohlwollende Enthaltung aussprechen. 
 
Mitglied ten Brink versteht die Planung so, dass die Haupterschließungsstraße 
auf dem Gelände der Kaserne ohne Wenn und Aber an die Ostermayerstraße 
angebunden wird. Die Verwaltung bestätigt dies. Für die CDU-Fraktion teilt Mit-
glied ten Brink mit, dass sie der Planung zustimmt. Die Sorgen hinsichtlich der 
Verkehre im Kreuzungsbereich der B 220/Am Busch konnten für ihn noch nicht 
ausgeräumt werden.  
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Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen teilt Mitglied Kaiser mit, dass es wün-
schenswerter gewesen wäre, wenn man mehr Grünflächen anstatt Gewerbeflä-
chen ausgewiesen hätte. Ansonsten stellt sich die Planung als sehr ausgewogen 
dar und seine Fraktion wird ebenfalls zustimmen. 
 
Mitglied Spiertz teilt mit, dass er wegen Befangenheit an der Beratung und Ab-
stimmung nicht teilnehmen wird.  
 
Vorsitzender Jansen lässt über den gemeinsamen Antrag einiger Mitglieder, nach 
Vorlage zu beschließen, abstimmen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Zu 1) 
 
I. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
1. Der Rat beschließt, dass die Anregung hinsichtlich des Bedarfs an der 

Nutzung „Wohnen mit Pferd“ mit den Ausführungen der Verwaltung ab-
gewogen ist. 

 
2. Der Rat beschließt, dass die Thematik einer künftigen Versorgung der 

Pferde über die Straße „Am Busch“ mit den Ausführungen der Verwal-
tung abgewogen ist. 

 
3. Der Rat beschließt, dass die Anregung, in dem Plangebiet einen „Burger 

King“ anzusiedeln mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
4. Der Rat beschließt, auf die Ausweisung eines Kinderspielplatzes im 

Plangebiet zu verzichten und Ausführungen zu dem bestehenden Spiel-
platz im Nahbereich des Plangebietes an der Ketteler Straße in die Be-
gründung zum Bebauungsplan aufzunehmen. 

 
5. Der Rat beschließt, dass die Anregung, der Grünzug im Bereich der 

Straße „Am Busch“ sei im B-Plan nicht dargestellt, mit den Ausführungen 
der Verwaltung abgewogen ist. 

 
6. Der Rat beschließt, dass die Bäume parallel zum Borgheeser Weg (wel-

che innerhalb des Plangebietes stehen) nicht erhalten werden sollen, da 
hier der Etablierung eines allgemeinen Wohngebietes mit dem Ziel der 
Schaffung von Baugrundstücken der Vorrang vor dem Erhalt dieser 
kleinflächigen Grünstruktur eingeräumt werden soll.  
Weiterhin beschließt der Rat, dass die im Bereich der Straßenparzelle 
des Borgheeser Wegs (östliche Seite), nördlich der Einmündung Am 
Busch, vorhandenen Straßenbegleitbäume erhalten bleiben, mit Aus-
nahme des erforderlichen Einfahrtsbereiches für die neue Planstraße. 

 
7. Der Rat beschließt, der Anregung bezüglich der Öffnung des Kasernen-

geländes zu den umliegenden Stadtbereichen insofern zu folgen, dass 
durchgehende Fuß- und Radwegeverbindungen geschaffen werden, um 
insbesondere eine Anbindung des Geländes an den Borgheeser Wald 
zu ermöglichen. 
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8. Der Rat beschließt, dass die Anregung, die umliegenden Gewerbeberei-
che an der Ostermayerstraße mit in das Plangebiet einzubeziehen, mit 
den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
9. Der Rat beschließt, dass die Anregung, die an der B 220 gelegene Be-

helfszufahrt zum Kasernengelände könnte als zweite Zufahrt genutzt 
werden, mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
10. Der Rat beschließt, dass die Anregung bezüglich der nicht funktionie-

renden Reithallenplanung und dem nicht vorhandenen weiteren Bedarf 
an Gewerbeflächen mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen 
ist. 

11. Der Rat beschließt, dass die Anregung, kein weiteres Bauland auszu-
weisen mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. Das Ka-
sernengelände ist Bestandteil des vom Rat beschlossenen Konzeptes 
zur bedarfsgerechten Entwicklung von Wohnbauflächen und ist entspre-
chend der Prioritätenliste, welche Teil des Konzeptes ist, vorrangig zu 
entwickeln. Der Rat beschließt, einen Hinweis hierauf in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufzunehmen. 

 
 
II. Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
1.1 Der Rat beschließt, der Anregung zur verkehrlichen Erschließung des 

Plangebietes über die bereits vorhandenen städtischen Straßen zu fol-
gen. 

 
1.2 Der Rat beschließt, zur Verdeutlichung, dass kein Anschluss des Ge-

werbegebietes an die B 220 zulässig ist, der Anregung zu folgen und ei-
nen „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
i.V.m. Nr. 6.4 der PlanzV festzusetzen. 

 
1.3 Der Rat beschließt, dass die Anregung bezüglich des Rückbaus der Be-

helfszufahrt zur B 220 mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen 
ist. 

 
1.4 Der Rat beschließt, dass die Anregung bezüglich einer nicht übersteig-

baren Einzäunung des Plangebietes zur B 220 mit den Ausführungen 
der Verwaltung abgewogen ist.  
Weiterhin beschließt der Rat, durch die Festsetzung einer privaten Grün-
fläche mit einer Tiefe von 10,0 m einen Puffer zwischen den Gewerbe-
flächen und der Straßenverkehrsfläche zu schaffen. 
 

1.5 Der Rat beschließt, den Hinweis zu berücksichtigen und eine entspre-
chende Darstellung der Sichtfelder im Kreuzungsbereich Nollenburger 
Weg/Klever Straße nachrichtlich in den Bebauungsplan zu übernehmen. 

 

1.6 Der Rat beschließt, die Anbauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG von 
20 m zur Fahrbahngrenze nachrichtlich und als Hinweis in den Bebau-
ungsplan zu übernehmen.  

Weiterhin beschließt der Rat, innerhalb dieser Bauverbotszone im Ent-
wurf des Bebauungsplans eine private Grünfläche und das Anpflanzen 
von Bäumen bzw. nicht überbaubare gewerbliche Bauflächen festzuset-
zen. 
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1.7 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Errichtung von Werbeanla-
gen mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 

Weiterhin beschließt der Rat, einen Hinweis auf die Werbeverbotszone, 
welche identisch mit der Bauverbotszone (siehe 6.) ist, in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen. 

 

1.8 Der Rat beschließt, dass die Anregung bezüglich möglichen Nutzungs-
konflikten zwischen Verkehrslärm und Gewerbelärm mit den Ausführun-
gen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
1.9 Der Rat beschließt, dass die Anregung zum Thema Entwässerung mit 

den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
2. Der Rat beschließt, dass die Anregungen des Deichverbandes Bislich-

Landesgrenze mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
3. Der Rat beschließt, dass die Anregungen der Niederrheinischen Indust-

rie- und Handelskammer mit den Ausführungen der Verwaltung abge-
wogen sind. 

Weiterhin beschließt der Rat, der Anregung zur Angleichung der Bauleit-
planungen in Bezug auf Handelsnutzungen zu folgen. Die Begründung 
zur FNP-Änderung wird auf S. 6 in Ziff. 5.4 insofern angepasst, dass der 
Begriff „Handelsbetriebe“ gestrichen wird. 

 
4. Der Rat beschließt, die entsprechend der von der Forstbehörde überge-

benen Waldbestandskarte als Wald dargestellten Flächen nach Abstim-
mung mit der Forstbehörde nicht mehr als „Flächen mit Bindungen für 
den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ gem. 
§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB sondern als „Fläche für Wald“ gem. § 9 (1) Nr. 18 
b BauGB mit der zusätzlichen Zweckbestimmung „Erholungswald“ i. S. 
d. LFoG festzusetzen. 

Weiterhin beschließt der Rat, dass die Anregung bezüglich der Einlei-
tung von Niederschlagswasser in bestehende Waldflächen mit den Aus-
führungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
5. Der Rat beschließt, dass die Anregung der Handwerkskammer bezüglich 

der noch nicht vorliegenden Schallgutachten mit den Ausführungen der 
Verwaltung abgewogen ist. 

 
6. Der Rat beschließt, den Hinweis zum Leitungsrecht zu berücksichtigen 

und den Bebauungsplan insofern zu ergänzen, in dem dort wie bisher 
ein Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Allgemeinheit und ein Leitungs-
recht zu Gunsten der Versorgungsträger verbindlich festgesetzt wird. 

Weiterhin beschließt der Rat, dass die Anregungen zur grundbuchlichen 
Sicherung und im Hinblick auf die Pferdehaltung in der Wasserschutzzo-
ne mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 

 
7. Der Rat beschließt, der Anregung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 

zu folgen und einen entsprechenden Hinweis in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufzunehmen. 
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8. Der Rat beschließt, die Anregung in Bezug auf die Festsetzung von 
„Flächen für Wald“ statt Grünflächen zu berücksichtigen (s. a. Abwägung 
zu Nr. 1.15 Regionalforstamt). 
Weiterhin beschließt der Rat, die Anregung in Bezug auf die Versicke-
rung des Niederschlagswassers zu berücksichtigen (s. a. Abwägung zu 
Nr. 1.15 Regionalforstamt). 

Darüber hinaus beschließt der Rat, dass die Gestaltung der neu entste-
henden Grünflächen im Plangebiet im Rahmen der Erschließungspla-
nung mit den Kommunalbetrieben abgestimmt und Bestandteil des zwi-
schen der Stadt Emmerich am Rhein und dem Vorhabenträger abzu-
schließenden städtebaulichen Vertrages wird, so dass die Belange der 
Kommunalbetriebe Emmerich i. S. d. Anregung berücksichtigt werden. 
Die Gestaltung dieser Flächen ist zudem in dem Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan dargestellt, der Bestandteil des Bebauungsplanes 
wird. 

 
9.1 Der Rat beschließt, die Anregung zur Eingrünung des GE-Gebietes zu 

berücksichtigen und im westlichen Bereich des GE-Gebietes im Über-
gangsbereich zur Wohnbebauung Am Busch eine „Fläche zum Anpflan-
zen von Bäumen und Sträuchern“ in Form einer 2-reihigen Baum- und 
Strauchhecke festzusetzen, um das geplante Gewerbegebiet von der 
angrenzenden Wohnnutzung abzugrenzen und visuelle Beeinträchtigun-
gen zu mindern. 
Weiterhin beschließt der Rat, dass die Anregung zur zusätzlichen Ein-
grünung des Allgemeinen Wohngebietes zur angrenzenden Bebauung 
mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 

9.2 Der Rat beschließt, der Anregung, auf eine Zerschneidung der Waldflä-
chen durch Fuß- und Radwege oder die Anlage von Entwässerungsmul-
den innerhalb der Waldflächen zu verzichten, zu folgen. 

 
9.3 Der Rat beschließt, eine Nutzung der Waldflächen für die Versickerung 

von Niederschlagswasser nicht mehr vorzusehen. 
 
9.4 siehe 9.2. 
 
9.5  Der Rat beschließt, innerhalb der festgesetzten Fläche mit Bindungen 

zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ die 
Zulässigkeit der Errichtung von Garagen und Stellplätzen i. S. d. § 12 
BauNVO und Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO auszuschließen, so 
dass Beeinträchtigungen der Wurzelbereiche der Bäume durch bauliche 
Anlagen vermieden werden können. 

 
9.6 Der Rat beschließt, die verbleibenden Waldflächen im Bebauungsplan i. 

S. d. Anregung als „Flächen für Wald“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB 
mit der Ergänzung „Zweckbestimmung Erholungswald“ festzusetzen. 

 
9.7 Der Rat beschließt, einen Hinweis auf die Berücksichtigung der arten-

schutzrechtlichen Bauzeitenregelungen in den Bebauungsplan und in die 
Begründung aufzunehmen. 

 
9.8 Der Rat beschließt, dass die Anregungen der Unteren Bodenschutzbe-

hörde mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
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9.9 Der Rat beschließt, in Plan und Begründung einen Hinweis auf die ein-
geschränkte Errichtung von Betrieben, die mit wassergefährdenden Stof-
fen umgehen, aufzunehmen. 

 
9.10-15 Der Rat beschließt, dass die Anregungen der Unteren Wasserbehörde 

mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 

9.16 Der Rat beschließt, einen Hinweis auf die Lage des Plangebietes inner-
halb der Wasserschutzgebietsverordnung in den Bebauungsplan aufzu-
nehmen. 

 
10. Der Rat beschließt, dass die Anregungen des Kreises Kleve – Untere 

Immissionsschutzbehörde mit den Ausführungen der Verwaltung abge-
wogen sind. 

 
 
III. Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
1.1 Der Rat beschließt, dass die Anregung zu den Auswirkungen der Reit-

sportnutzung auf dem Gelände mit den Ausführungen der Verwaltung 
abgewogen ist. 

 
1.2 Der Rat beschließt, dass die Anregung zu den erfindlichen Weideflächen 

für Pferde mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
1.3 Der Rat beschließt, dass die Anregung zu den Parkplätzen für Pferde-

anhänger und PKW der Pferdebesitzer mit den Ausführungen der Ver-
waltung abgewogen ist. 

 
1.4  Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Verkehrsbelastung der Os-

termayerstraße mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
1.5 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Nutzung der Reitwege im 

Borgheeser Wald mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
1.6 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Gefahr der Realisierung an-

derer Nutzungen (z. B. Outlet-Center) im Planbereich mit den Ausfüh-
rungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
2. Der Rat beschließt, dass die Anregungen zur Schließung des Gnaden-

talweges und zur Bepflanzung des alten Rheingolders mit den Ausfüh-
rungen der Verwaltung abgewogen sind. 

 
3. Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Berücksichtigung der geplan-

ten Verlagerung der Kaffeerösterei mit den Ausführungen der Verwal-
tung abgewogen ist. 

 
4. Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Bepflanzung des alten 

Rheingolders mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
 
IV. Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
1.1 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Beteiligung von Denkmalbe-

hörden mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
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1.2 Der Rat nimmt Anregung zum Immissionsschutz zur Kenntnis. 
 
1.3 Der Rat nimmt die Anregungen zum Gewässerschutz zur Kenntnis. 
 
1.4 Der Rat stellt fest, dass die Beteiligung der unteren Umweltbehörden 

bereits erfolgt ist. 
 
2.1 Der Rat beschließt, dass die Anregung zum Heranrücken der Wohnbe-

bauung an Gewerbe-/Industriegebiet mit den Ausführungen der Verwal-
tung abgewogen ist. 

2.2 Der Rat nimmt die Anregung zur Ansiedlung eines Einzelhandelsbetrie-
bes mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten zur Kenntnis.  

 
3. Der Rat nimmt die Anregung zur Verkehrsabwicklung am Knotepunkt 

Nollenburger Weg / Am Busch zur Kenntnis. 
 
4.1 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur grundbuchlichen Sicherung 

der Versorgungsleitungen mit den Ausführungen der Verwaltung abge-
wogen ist. 

 
4.2 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Erschließung des Planberei-

ches mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist.  
 
4.3 Der Rat nimmt die Anregung zur Löschwassermenge zur Kenntnis. 
 
4.4 Der Rat nimmt die Anregung zur Beachtung der Trinkwasserschutzver-

ordnung zur Kenntnis. 
 
5. Der Rat nimmt die Anregungen zur Entwässerung zur Kenntnis. 
 
6. Der Rat beschließt, dass die Anregungen zur Verkleinerung der Reithalle 

mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
7.1 Der Rat beschließt, dass die Anregungen zur naturschutzfachlichen Ein-

griffsregelung mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
7.2 Der Rat beschließt, dass die Anregung zum integrierten Klimaschutz-

konzept mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
7.3 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Ersetzung der Kiefern durch 

Eichen entlang der Klever Straße mit den Ausführungen der Verwaltung 
abgewogen ist. 

 
7.4  Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Kennzeichnung von Einzel-

bäumen im Bebauungsplan mit den Ausführungen der Verwaltung ab-
gewogen ist. 

 
7.5 Der Rat beschließt, dass die Anregung zu Unstimmigkeiten zwischen der 

Begründung zum Bebauungsplan und dem landschaftspflegerischen 
Begleitplan bezüglich der verloren gehenden Waldflächen mit den Aus-
führungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
7.6 Der Rat beschließt, dass die Anregung zum Waldumwandlungsverfahren 

mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
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7.7 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur ökologischen Bewertung der 
Waldfläche im geplanten Industriegebiet mit den Ausführungen der Ver-
waltung abgewogen ist. 

 
7.8 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Sichtbegrünung mit den Aus-

führungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
7.9 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Bilanzierung im landschafts-

pflegerischen Begleitplan mit den Ausführungen der Verwaltung abge-
wogen ist. 

 
7.10 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Berücksichtigung Brutvogel-

kartierung in der Artenschutzprüfung durch die Ausführungen der Ver-
waltung abgewogen ist. 

 
7.11 Der Rat beschließt, dass die Anregung zu CEF-Maßnahmen mit den 

Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
7.12 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Geruchsimmissionsprognose 

durch die Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
7.13 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur schalltechnischen Untersu-

chung durch die Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
7.14 Der Rat stellt fest, dass die angeregte Beteiligung des Landesbetriebes 

Straßen NRW bereits erfolgt ist. 
 
7.15 Der Rat beschließt gemäß der Anregung die Grenze des Wasserschutz-

gebietes in die Planzeichnung zu übernehmen. 
 
7.16 Der Rat beschließt gemäß der Anregung den Hinweis auf flüssigkeitsun-

durchlässige und medienbeständige Ausführung der Böden von Stallun-
gen, Unterständen u. ä. in den Bebauungsplan und seiner Begründung 
aufzunehmen. 

 
7.17 Der Rat beschließt, dass die Anregungen zum Bodenschutz durch die 

Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
7.18 Der Rat stellt fest, dass die Belange der Trinkwasserqualität durch die 

Wasserschutzgebietsverordnung bereits im Bebauungsplan und seiner 
Begründung enthalten sind. 

 
8. Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Einbeziehung der Kaffeerös-

terei in das Geruchsgutachten durch die Ausführungen der Verwaltung 
abgewogen ist. 

 
 
Zu 2) 
Der Rat beschließt den vorliegenden Vertragsentwurf als städtebaulichen Vertrag 
gemäß § 11 BauGB zum Bebauungsplan Nr. E 33/1 –Kaserne-. 
 
 
 
 
 



15 

Zu 3) 
Der Rat beschließt den Entwurf des Bebauungsplan Nr. E 33/1 –Kaserne- gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 
 
 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen dafür 16       Stimmen dagegen 0       Enthaltungen 3   

 
 
 
3. 68. Änderung des Flächennutzungsplanes; 

hier: 1) Bericht zu den durchgeführten Beteiligungen der Öffentlichkeit und 
der Behörden 
        2) Feststellungsbeschluss 
Vorlage: 05 - 16 0637/2016 

  
Die TOP’s werden gemeinsam beraten; die Abstimmung erfolgt getrennt. 
 
Mitglied Spiertz teilt mit, dass er wegen Befangenheit an der Beratung und Ab-
stimmung nicht teilnehmen wird.  
 
Vorsitzender Jansen lässt über den gemeinsamen Antrag einiger Mitglieder, nach 
Vorlage zu beschließen, abstimmen. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Zu 1) 
 
I. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 

Der Rat nimmt das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB zur Kenntnis. 

 
II. Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
1. Der Rat beschließt, dass die Stellungnahme der Industrie- und Handels-

kammer Duisburg – Kleve – zu Duisburg mit den Ausführungen der Verwal-
tung abgewogen ist. 

 
2. Der Rat beschließt, dass die Stellungnahme des Regionalforstamtes Nie-

derrhein mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 

3. Der Rat beschließt, der Anregung der Kommunalbetriebe Emmerich am 
Rhein zu folgen und in den Bereichen, in denen der Wald erhalten werden 
soll, in der Planzeichnung zur FNP-Änderung Waldflächen anstatt Grünflä-
chen darzustellen. 

 
4. Der Rat stellt fest, dass von Seiten des Kreises Kleve keine Anregungen 

zur FNP-Änderung vorgetragen wurden und dass die Hinweise und Anre-
gungen aufgrund ihres Detaillierungsgrades die parallele Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. E 33/1 – Kaserne – betreffen und dort einer Abwä-
gung zugeführt werden. 
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III. Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 Der Rat nimmt das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 

2 BauGB zur Kenntnis. 
 
IV. Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
1.1  Der Rat beschließt die zeichnerische Anpassung gemäß der Stellungnahme 

des Sondergebietes „Wohnen und Reiten“ in zwei räumlich gegliederte 
Sondergebiete „Reitsportzentrum“ und „Wohnen und Reiten“. 

 
1.2 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur passiv planerischen Störfallvor-

sorge mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
1.3 Der Rat beschließt gemäß der Anregung die redaktionelle Änderung in der 

Planzeichnung von „Wohnen mit Pferd“ in „Wohnen und Reiten“. 
 
1.4 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Darstellung der maximalen Ver-

kaufsfläche im Flächennutzungsplan mit den Ausführungen der Verwaltung 
abgewogen ist. 

 
1.5 Der Rat beschließt, dass die Anregung bezüglich Aussagen zu den städte-

baulichen Auswirkungen der Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes mit 
den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 
1.6 Der Rat beschließt, dass die Anregung zu den artenschutzrechtlichen Be-

langen mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
1.7 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Umwandlung von Wald im östli-

chen Bereich des Plangebietes mit den Ausführungen der Verwaltung ab-
gewogen ist. 

 
1.8 Der Rat beschließt, dass die Anregung zur Überschwemmungsgefahr mit 

den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist.  
 
1.9 Der Rat beschließt, dass die Anregung zum Wasserschutzgebiet Helenen-

busch mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 
 
2. Der Rat beschließt, dass die Anregungen des Landesbetriebes Straßenbau 

NRW mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
3. Der Rat beschließt, dass die Anregungen der Bezirksregierung Düsseldorf 

mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
 
4. Der Rat beschließt, dass die Anregungen des Kreises Kleve als untere Bo-

denschutzbehörde mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen sind. 
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Zu 2) 
Der Rat beschließt den Entwurf der 68. Änderung des Flächennutzungsplanes 
mit Erläuterungsbericht gemäß § 2 Abs. 1 i. V. mit Abs. 4 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) als 68. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Emmerich am Rhein. 
 
 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen dafür 16       Stimmen dagegen 0       Enthaltungen 3   

 
 
 
4. Mitteilungen und Anfragen 
 
4.1. Straßenausbau Im Polderbusch/Heideweg; 

hier: Anfrage von Mitglied Spiertz 
  

Mitglied Spiertz führt aus, dass die ursprüngliche Planung am Anfang des Heide-
weges vorsah, einen Baum zu pflanzen. Nunmehr wurde diese Fläche mit anth-
razitfarbenem Pflaster ausgestaltet. Er fragt an, ob man diese Fläche wieder auf-
nehmen kann und einheitlich mit dem hellgrauen Pflaster ausgestalten kann. 
Herr Holtwick erklärt, dass ursprünglich ein Baum geplant war. Mit dem Anwoh-
ner des Hauses ist der Baumstandort, bevor die umfangreiche Baumfällung er-
folgte, besprochen worden. Nachdem die Baumfällung vollzogen wurde, war der 
Anwohner nicht mehr begeistert und hat der Verwaltung die Zustimmung entzo-
gen. Auch ökologisch ist der Standort für einen Baum nicht sinnvoll, so dass die 
Verwaltung sich entschieden hat, keinen Baum zu pflanzen. Für die geplante Lin-
de wurde ein anderer Standort gefunden. In Abstimmung mit den KBE hat man 
sich dazu entschieden, die Fläche zu bepflastern. Eine komplette Wegnahme der 
Fläche hätte zu Mehrkosten geführt. Der ursprünglich geplante Baumstandort 
sollte den platzartigen Charakter unterbrechen. Somit wurde die Fläche mit anth-
razitfarbenem Pflaster ausgestaltet, um weiterhin den Platzcharakter zu unterbre-
chen. 
Mitglied Spiertz und auch einige Anwohner teilen diese Meinung nicht. Für ihn ist 
es eine Notlösung. Wieviel mehr hätte eine komplette einheitliche Pflasterung 
gekostet. Er hätte es begrüßt, wenn eine solche Änderung im Fachausschuss 
vorgestellt worden wäre.  
Die Verwaltung nimmt die Anregung auf und wird in der nächsten Sitzung des 
Ausschusses für Stadtentwicklung berichten. 
 

 
4.2. Straßenausbau Im Polderbusch/Heideweg; 

hier: Anfrage von Mitglied Spiertz 
  

Mitglied Spiertz führt aus, dass am Ende der Straße „Im Polderbusch“ die geplan-
ten Poller aufgestellt wurden. Allerdings können Fahrzeuge an den Pollern so-
wohl rechts als auch links immer noch vorbeifahren. Die Straße ist auf Höhe der 
Ausfahrt des Heideweges durch ein entsprechendes Verkehrsschild als „Sack-
gasse“ ausgewiesen. Dementsprechend sollte sie somit auch zu erkennen sein. 
Wie gedenkt die Verwaltung, dem Abhilfe zu schaffen. 
Die Verwaltung nimmt die Anregung auf und wird in der nächsten Sitzung des 
Ausschusses für Stadtentwicklung berichten. 
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4.3. Bergstraße - Stolperstelle; 
hier: Anfrage von Mitglied Gerritschen 

  
Mitglied Gerritschen teilt mit, dass die Gehwegplatten vor dem letzten Haus auf 
der rechten Seite der Bergstraße hochstehen. 
Die Verwaltung sagt Weiterleitung zu. 
  

 
 
 
5. Einwohnerfragestunde 
  

Es gibt keine Fragen bzw. Aufrufe aus dem Zuhörerraum. 
 

 
 
 
 
Vorsitzender Jansen schließt um 18.30 Uhr die öffentliche Sitzung. 
 
 
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 23. Februar 2016 
 
 
 
 
 
Vorsitzender       Schriftführerin 
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